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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1992

Rechtssatz

Stellt der BW nicht einmal die Behauptung darüber auf, von wann bis wann der von ihm angegebene ausländische

Lenker in Wien gewesen sein soll, ist der Beweisantrag auf "Bescha2ung der Passagierlisten aller Flüge Frankfurt-Wien

und zurück" ein reiner Erkundungsbeweis und daher abzuweisen.

Schlagworte

Lenkerauskunft unrichtig, ausländischer Lenker, Mitwirkungspflicht, Erkundungsbeweis

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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